Frauen im Entscheidungsprozess 

Vier Jahre, nachdem der Europäische Rat eine Empfehlung "über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen" abgegeben hatte, zieht der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit des Europäischen Parlaments Bilanz. Nach vielen internationalen Absichtserklärung zur Erhöhung des weiblichen Anteils in der Politik - auch in der EU - fand schliesslich die Forderung nach einer ausgewogenen Vertretung von Männern und Frauen als demokratische Grundsatzfrage Eingang in die Grundrechtscharta der EU. Im Ausschussbericht lesen wir: "25 Jahre nach der ersten Frauenkonferenz der Vereinten Nationen gibt die Mitwirkung von Frauen an Entscheidungsprozessen auf hoher Ebene, ausdrückt in statistischen Zahlen, immer noch ein trauriges Bild ab. 
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 28 Frauen zum Regierungschef gewählt bzw. hatten das Amt des Staatspräsidenten inne. Paradoxerweise wird der höchste Frauenanteil bei den Entscheidungsträgern in Asien verzeichnet (Bangladesh, Indien, Indonesien und Pakistan). In Europa haben lediglich die skandinavischen Länder die Gleichstellung der Geschlechter auf Kabinettsebene verwirklichen können." Im internationalen Schnitt wurde übrigens 1988 der höchste Anteil von Frauen in Parlamenten erreicht (14,8%). Heute sind es nur mehr 13,4%. "Eindeutig wird Frauen eher der Status einer Ad hoc-Kategorie zuerkannt, und es wird vergessen, dass sie die Hälfte der Menschheit ausmachen." 
Chancengleichheit spielte, zumindest was das Erwerbsleben betrifft, seit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften von 1957 eine Rolle für die EU. Der Vertrag von Amsterdam schliesslich - in Kraft seit dem 1.Mai 1999 - legt erstmals die Gleichstellung der Geschlechter als eine der Hauptprioritäten der Union fest. Tatsächlich ist der durchschnittliche Frauenanteil in den 15 Mitgliedsstaaten in Parlamenten (22,5%) und Regierungen (24,5%) fast gleich hoch. Allerdings sind in Schweden 43,6% Frauen in der Regierung - in Griechenland aber nur 10,3%. Auch wenn sich die Situation von Frauen im Erwerbsleben durch Massnahmen teilweise verbessert hat (etwa in Grossbritannien), sind sie in Führungsrollen und Entscheidungspositionen immer noch unterrepräsentiert. 
Bei der Bewertung der konkreten Massnahmen der Mitgliedsstaaten, dies zu ändern, musste der Ausschuss feststellen, dass nicht allen daran gelegen war, Informationen anzubieten. Anhand dieser hätte dann nämlich ein gemeinsames Massnahmenpaket beschlossen werden können. So lag dem Ausschuss aber ein Bericht der Kommission vor, der als "unzureichend" bewertet wurde wegen der mangelnden Auskünfte der Staaten. Es stellte sich die Frage, ob fehlende Antworten der Staaten als Nichterfüllung der Empfehlung zu betrachten sind. Um zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen, wird vorgeschlagen, die Prioritäten präziser und unter Angabe genauer Fristen zu formulieren. So kann dann eher beurteilt werden, wer diesen Zielsetzungen Folge leistet und wer nicht. 
Diese Prioritäten bestehen entsprechend der Empfehlung vom Dezember 1996 aus diesen Bereichen: 
* Einigung auf eine umfassende und integrierte Strategie zur Förderung einer ausgewogenen Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozess (wobei kritisiert wird, dass "ausgewogen" nicht definiert ist - damit können, wie wenige Staaten vorschlagen, 50% gemeint sein, oder eine "kritische Masse" von mindestens 30%, was die Mehrheit der Staaten möchte) 
* Mobilisierung aller Akteure des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zur Verwirklichung der Chancengleichheit 
* Erhebung und Veröffentlichung statistischer Daten, die genaueren Aufschluss über die jeweilige Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozess geben 
* Förderung einer ausgewogenen Mitwirkung von Frauen und Männern auf allen Ebenen 
Zum ersten Bereich zeigt die Kommission auf, dass die Staaten einige Massnahmen getroffen haben (Rechtsvorschriften, Informationskampagnen). Die Ergebnisse entsprechen jedoch nicht den Erwartungen, und die Umsetzung erfolgt auch ganz unterschiedlich. So haben die einen Gleichbehandlungskommissionen (Österreich, Irland, Grossbritannien, Luxemburg), die anderen betrauen ein Ministerium mit den Aufgaben (Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland). Beim zweiten Bereich war zu bemerken, dass die Sensibilisierung des Bildungssektors und auf die Privatwirtschaft ausgerichtete Kampagnen einen gewissen Fortschritt bewirkten. Im dritten Bereich wird versucht, Datenerhebungsmethoden vor allem durch transnationale Zusammenarbeit anzugleichen. Berichte werden jedes Jahr oder alle zwei Jahre veröffentlicht oder aktualisierte Statistiken erstellt. 
Schliesslich zeigten die bereitgestellten Informationen zum vierten Bereich, dass immer noch ein grosses Ungleichgewicht besteht und dass die Staaten sich auch unterschiedlich stark darum bemühen, dieses abzubauen. Nur in Belgien gibt es bereits verbindliche Rechtsvorschriften, wonach der Frauenanteil mindestens ein Drittel betragen muss. Für Österreich und Deutschland wird bemerkt, dass es zwar keine solchen Vorschriften gibt, sich aber die Parteien freiwillig dazu verpflichtet hätten, durch Quoten oder Zielvorgaben den Frauenanteil zu erhöhen. Frankreich und Portugal haben sich erfolgreich um eine Abänderung ihrer Rechtsvorschriften bemüht, während dies in Luxemburg nicht geglückt ist. In Italien wurde eine Politik zur Gewährleistung der Mitwirkung von Frauen am öffentlichen Leben umgesetzt. In Griechenland wurden Quoten in Parteien eingeführt und eine Kampagne durchgeführt. In Irland wurden Mittel zur Förderung der Mitwirkung von Frauen am öffentlichen Leben bereitgestellt. 
Dem Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit geht es nicht nur darum, den Frauenanteil in Entscheidungspositionen zu erhöhen. Sondern es soll auch die Rolle von Frauen aufgewertet und die Qualität ihrer Arbeit anerkannt werden. Als eine der schwierigsten Hürden auf dem Weg zur ausgewogenen Vertretung wird die traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter gesehen. Und "in diesem Zusammenhang muss man sich mit den Problemen der Arbeitszeiten sowie der Parteien- und Regierungsstrukturen auseinandersetzen. Sowohl Frauen als auch Männer sollten einen gleichen Anteil an der Verantwortung im öffentlichen und privaten Bereich, in der Wirtschaft, der Politik und in der Familie übernehmen." 
Und es müssen diskriminierende Haltungen und Praktiken in der Politik zurückgedrängt werden - "sowohl der Einstellungen als auch der Parteilisten". Es wird vorgeschlagen, Parteistrukturen und Auswahlprozesse zu revidieren, "um psychologische und praktische Barrieren für eine Mitwirkung von Frauen in der Politik abzubauen". Den Frauen selbst sollen Schulungen für ihre Karriere zugute kommen, in denen ihr Selbstbewusstsein und ihr öffentliches Auftreten unterstützt werden. Die unterschiedlichen Wahlsysteme, die sich auf die Vertretung von Frauen in gewählten Organen auswirken, sollen so angepasst werden, dass Frauen nicht mehr benachteiligt werden. Wie Statistiken zeigen, sind dort die meisten Frauen in den Parlamenten, wo ein proportionales oder gemischtes Wahlsystem mit Kandidatenlisten angewandt wird (Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande). 
Wo es hingegen Mehrheitswahlsysteme oder solche mit Vorzugsstimmen gibt, ist der Frauenanteil am geringsten (Griechenland, Frankreich, Grossbritannien). Quoten werden als wirkungsvolles Instrument beschrieben, können aber "nicht als vollständige Lösung betrachtet" werden. Parallel dazu könnten vordere Listenplätze für Frauen reserviert oder in einem Reissverschluss-System abwechselnd Männer und Frauen gereiht werden. Denkbar ist für den Ausschuss auch, die Gesetze zur öffentlichen Parteienfinanzierung dahingehend zu ändern, dass diese Mittel für jede Frau auf der Wahlliste erhöht werden. Eine derartige Regelung wurde kürzlich in Frankreich eingeführt. Statistiken über die Teilhabe von Frauen am Entscheidungsprozess müssen ständig aktualisiert werden, und Wahlen sollten mit Sensibilisierungskampagnen einhergehen. 
Nachtrag: Dieser Bericht wurde am 18. Jänner 2001 im Plenum diskutiert - wobei fast nur Frauen dazu sprachen. Die drei männlichen Redner wandten sich gegen die geforderte Quotenregelung. Dennoch wurde dann die Entschliessung verabschiedet, in der eine "ausgewogene Vertretung" von Frauen und Männern samt Massnahmen in diese Richtung gefordert wird.
